
 
 

 

2025-1.022.513-3-A 

Bescheid 

I. Spruch

Der Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 15.12.2025, GZ 2025-
1.022.513-2-A, betreffend den Antrag auf Änderung des Programmbouquets, mit welchem 
festgestellt wurde, dass mit dem Wegfall des Programms „Antenne Wien“, der Aufnahme des 
Programms „Hitradio Ö3“ und des Programms „Antenne Schlager“ inklusive der Zusatzdienste 
„SLS“, „DLS“ sowie „JL“ den Grundsätzen der §§ 15a und 15b PrR-G weiterhin entsprochen wird, 
wird gemäß § 62 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 
idF BGBl. I Nr. 82/2025, dahingehend berichtigt, dass das im Spruchpunkt 2. festgelegte 
Programmbouquet statt 

Programme und Zusatzdienste MUX II - Niederösterreich und Nordburgenland 
(Stand Dezember 2025) 

Programm Veranstalter Typ
* 

Daten-
rate 

PAD* 
Non 
PAD 

Service ID 
SLS* DLS* JL* 

Eurodance X-
Press 

KRONEHIT Radio 
BetriebsgmbH HF 84 X X X  AD72 

Pirate Radio KRONEHIT Radio 
BetriebsgmbH HF 84 X X X  AD73 

OÖNow Hippocrepis 
Beteiligungs GmbH HF 54 X X X  AD74 

Radio 
MediaMarkt 

MediaMarkt Radio 
GmbH HF 54 X X X  AD77 

Antenne 
Niederösterreich  

CM Classified Media 
GmbH 

HF 54 X X X  AD75 

Antenne Schlager Antenne Österreich 
Digital GmbH 

HF 54 X X X  AD76 

Hitradio Ö3 Österreichischer 
Rundfunk (ORF) 

HF 84 X X X  A203 

Electronic 
Program Guide  

ORS comm GmbH & Co 
KG 

ZD 6     0xE0A0AD
70 

Verkehrsinformat
ionen (TPEG) 

ORS comm GmbH & Co 
KG ZD 6     

0xE0A0AD
7F 

(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow / DLS 
Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group 
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richtigerweise 

Programme und Zusatzdienste MUX II - Niederösterreich und Nordburgenland 
(Stand Dezember 2025) 

Programm Veranstalter Typ
* 

Daten-
rate 

PAD* 
Non 
PAD 

Service ID 
SLS* DLS* JL* 

Eurodance X-
Press 

KRONEHIT Radio 
BetriebsgmbH HF 84 X X X  AD72 

Pirate Radio KRONEHIT Radio 
BetriebsgmbH HF 84 X X X  AD73 

OÖNow Hippocrepis 
Beteiligungs GmbH HF 54 X X X  AD74 

Radio 
MediaMarkt 

MediaMarkt Radio 
GmbH 

HF 54 X X X  AD77 

Antenne 
Niederösterreich  

CM Classified Media 
GmbH 

HF 54 X X X  AD75 

Antenne Schlager Antenne Österreich 
Digital GmbH 

HF 54 X X X  AD78 

Hitradio Ö3 Österreichischer 
Rundfunk (ORF) 

HF 84 X X X  A203 

Electronic 
Program Guide  

ORS comm GmbH & Co 
KG ZD 6     

0xE0A0AD
70 

Verkehrsinformat
ionen (TPEG) 

ORS comm GmbH & Co 
KG ZD 6     

0xE0A0AD
7F 

(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow / DLS 
Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group 

 
lautet. 

II. Begründung 

Das im Bescheid der KommAustria vom 15.12.2025, GZ 2025-1.022.513-2-A, im Spruchpunkt 2. 
angeführte Programmbouquet gibt für das Programm „Antenne Schlager“ die Service ID „AD76“ 
an.  

Tatsächlich handelt es sich bei der Service ID „AD76“ um die mit Bescheid vom 26.05.2025, zu 
GZ 2025-0.253.085-4-A, an das Programm „Antenne Wien“ vergebene Service ID. Da die Aufnahme 
des Programms „Antenne Schlager“ gleichzeitig mit dem Wegfall des Programms „Antenne Wien“ 
angezeigt wurde, ist bei der Erstellung des Programmbouquets irrtümlich die bereits vergebene 
Service ID übernommen worden. Für das Programm „Antenne Schlager“ ist stattdessen die freie 
Service ID „AD78“ in das Programmbouquet einzutragen. 

Gemäß § 62 Abs. 4 AVG kann die Behörde Schreib- und Rechenfehler oder diesen gleichzuhaltende, 
offenbar auf einem Versehen beruhende Unrichtigkeiten in Bescheiden jederzeit von Amts wegen 
berichtigen. Aufgrund eines Versehens wurde die Service ID „AD76“ in dem im Spruchpunkt 2. des 
Bescheides vom 15.12.2025, GZ 2025-1.022.513-2-A, angeführten Programmbouquet genannt. Es 
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handelt sich um eine einem Schreibfehler gleichzuhaltende, offenbar auf einem Versehen 
beruhende Unrichtigkeit in einem Bescheid, welche die Behörde gemäß § 62 Abs. 4 AVG jederzeit 
von Amts wegen berichtigen kann. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

III. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid steht der/den Partei/en dieses Verfahrens das Rechtsmittel der Beschwerde 
gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG beim Bundesverwaltungsgericht offen. Die Beschwerde ist binnen 
vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei 
der Kommunikationsbehörde Austria einzubringen. Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den 
sie sich richtet, ebenso wie die belangte Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen und 
die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren sowie die 
Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig 
eingebracht wurde. 

Für die Beschwerde ist eine Gebühr in Höhe von EUR 50,- an das Finanzamt Österreich (IBAN: 
AT830100000005504109, BIC: BUNDATWW, Verwendungszweck: „Bundesverwaltungsgericht / GZ 
2025-1.022.513-3-A“, Vermerk: „Name des Beschwerdeführers“) zu entrichten. Bei elektronischer 
Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ sind die 
Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, 
das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben. Die Entrichtung der Gebühr ist 
durch einen Zahlungsbeleg oder einen Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer 
Zahlungsanweisung nachzuweisen. 

 

 

 

Wien, am 30.12.2025 

Kommunikationsbehörde Austria 
 
 

Mag. Dr. Gerhard Holley, LL.M.  
(Mitglied) 
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